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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.04.1993

Norm

StGB §5 F

StGB §146 C2

Rechtssatz

Wer in Kenntnis der Unausbleiblichkeit und Unausweichlichkeit des "Fiaskos" (dh des Schadenseintritts), also wider

besseres Wissen "auf guten Ausgang ho:t", dem fehlt es weder an der Wissenskomponente noch an der

Willenskomponente des Vorsatzes; denn ein Handeln im Vertrauen auf das Unterbleiben des Erfolges kann nur jenen

Täter zugebilligt werden, der den Eintritt dieser Tatfolge zwar als möglich bedenkt, nicht jedoch als gewiß erkennt.
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